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Amtsgericht Zittau

Beschluss vom 13.12.2007

In der Strafsache
0 7

g e g e n A n d r e a s R e u t e r
geb. am 26.01.1983 in Zittau, ledig
wh.: Heydenreichstraße 3, 02763 Zittau

wegen Dienstflucht

wird die Zulassung von Herrn Jörg Eichler, Herrn Sebastian

Kraska und Herrn Detlev Beutner als Wahlverteidiger aufgeho-

ben.

Gründe:

Die genannten Personen haben mit Schreiben vom 10.04.2006 ihre

Zulassung als Wahlverteidiger nach §§ 137 I, 138 II StPO bean-

tragt .

Dabei wurde vorgetragen, dass alle drei Personen mit dem Ange-

klagten befreundet seien und sich seit mehr als 10 Jahren mit

der Beobachtung und Auswertung von Strafprozessen, spezifi-

schem Strafprozessrecht und der Rechtsprechung gegen Totalver-

weigerer sowie dem rechtswissenschaftlichen Diskurs hierüber

beschäftigen würden.

Desweiteren wurde lediglich angegeben, noch an verschiedenen

Publikationen beteiligt zu sein.



Mit Beschluss des AG Zittau vom 30.10.2006 wurde Herr Jörg

Eichler als Wahlverteidiger zugelassen.

Mit Beschluss des Landgerichts Görlitz vom 13.03.2007 wurden

auch Herr Sebastian Kraska und Herr Detlev Beutner als Wahl-

verteidiger zugelassen.

Die Zulassung durch das Landgericht Görlitz erfolgte ausweis-

lich der Begründung des Zulassungsbeschlusses, da die Gewähl-

ten hinreichend sachkundig und vertrauenswürdig erschienen und

auch sonst keine Bedenken gegen ihr Auftreten als Verteidiger

bestanden. Znsbesondere wären die Bedürfnisse der Strafrechts-

pflege nicht berührt.

Die Gründe, die zur Zulassung der genannten Personen als Wahl-

verteidiger geführt haben, bestehen jedoch nicht mehr fort.

Es ist inzwischen amtsbekannt geworden, dass die Verteidiger

mehreren Organisationen, u. a. sogenannten Totalverweigerungs-

initiativen angehören.

Im Zuge dieser Tätigkeiten sind insbesondere die Herrn Eichler

und Beutner in den vergangenen Jahren bundesweit bei verschie-

denen Gerichten als Verteidiger für sogenannte Totalverweige-

rer aufgetreten.

Aus den Medien sind dabei u. a. nachfolgende Fälle bekannt ge-

worden :
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Antimilitarismus

Totalverweigerer: Rechtsberatung
kriminalisiert
Am 20.5. hat das Amtsgericht Braunschweig unter Vorsitz der Richterin Quade-Polley
zwei Mitarbeiter der Totalverweigerer-Initiative Braunschweig, den Diplom-
Mathematiker Detlev Beutner (28) und den Bildhauer Rainer Scheer (28), wegen
angeblichen "Verstoßes gegen das Rechtsberatungsgesetz" (RBerG) in drei Fällen zu
einer Gesamtgeldbuße von jeweils 1.300 DM verurteilt. Die Betroffenen haben
Rechtsmittel angekündigt.

Beutner und Scheer, selbst Totale Kriegsdienstverweigerer, hatten in den Jahren 1995/96
zwei befreundete Antimilitaristen in deren Strafprozessen wegen "Dienstflucht" bzw.
"Fahnenflucht" verteidigt. Nach der Strafprozeßordnung können auch NichtJuristen mit
der Zustimmung des betroffenen Gerichts als Verteidiger zugelassen werden (§138 Abs.
2 StPO). Diese Zulassung hatten die beiden Braunschweiger bei den Gerichten in
Nordrhein-Westfalen bzw. Schleswig-Holstein jeweils erhalten.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig warf den zwei
Mitarbeitern der Totalverweigerer-Initiative vor, sie "hätten sich
entschlossen, in einer Vielzahl von Fällen Totalverweigerer in
gegen diese anhängigen Strafverfahren zu vertreten", ohne eine
Erlaubnis "zur geschäftsmäßigen Besorgung fremder
Rechtsangelegenheiten" zu besitzen. Ins Rollen gekommen war
das Verfahren, nachdem der Präsident des Amtsgerichts
Braunschweig, Brackhahn, eine Dienstaufsichtsbeschwerde der
beiden zugelassenen Verteidiger gegen einen Mitarbeiter des
Amtsgerichts zu entscheiden hatte, da zunächst Akten am
Amtsgericht Braunschweig, welches die Akteneinsicht zu regeln

; hatte, 'verloren' gegangen waren, und später die Geschäftsstelle
das Anfertigen von Kopien aus den Akten verweigern wollte.
Brackhahn wandte sich daraufhin an die Staatsanwaltschaft und
erklärte: "Beutner und Scheer haben sich als selbst wegen
Wehrdienstverweigerung Verurteilte in besonderem Maße mit
der Materie der Wehrdienstverweigerung befaßt. Offenbar gelten
sie in Kreisen Betroffener als besonders sachkundig. Es liegt
daher nahe, daß sie bei sich bietender Gelegenheit wieder zur
Übernahme einer Verteidigung bereit sein werden. Ich bitte, dem
Verdacht nachzugehen."

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens hatte die Staatsanwaltschaft
am 24.4.1996 mit einem Beschluß des Ermittlungsrichters

Nitschke die Wohnungen von Beutner und Scheer durchsuchen lassen. Dabei hat sie die
gesamten Verteidigerakten in den laufenden Verfahren und weitere Ordner mit diversem
Schriftverkehr beschlagnahmt.
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Die Hauptverhandlung hatte am 18.5. begonnen. In ihr hatten die Betroffenen und die
Verteidigung ausführlich dargelegt, daß zum einen durch die zum Vorwurf erhobene
Verteidigertätigkeit die Schutzzwecke des RBerG überhaupt nicht betroffen sein können,
weil durch die Zulassungsregelung der Strafprozeßordnung zwingend eine richterliche
Überprüfung sowohl der Sachkompetenz als auch der Zuverlässigkeit stattfindet. Der
Schutz der Rechtsanwaltschaft seinerseits könne schon deshalb nicht betroffen sein, weil
eben keine 'gewerbsmäßige' Rechtsberatung stattgefunden habe. Zum anderen wurde
darauf verwiesen, daß dieses im Jahre 1935 und primär zur Eliminierung der Juden aus
der Rechtsberatung eingeführte Gesetz immer wieder von der Justiz nicht nur in den
Fällen, in denen Schutzzwecke tangiert werden, angewendet wird, sondern auch in
anderen Fällen, in denen die Justiz sich schlicht 'politisch unerwünschter Elemente1

entledigen will.

Am 20.5. erfolgte nach dem halbstündigen 'letzten Wort' durch Beutner und Scheer und
einer zehnminütigen Unterbrechung die Urteilsverkündung durch Richterin Quade-
Polley. Sie verurteilte die beiden Betroffenen zu Einzelgeldbußen von 400, 400 und 300
DM und stellte das Verfahren entgegen dem Antrag der Verteidigung, die eine
Entscheidung in der Sache gewünscht hatte in den beiden Fällen, in denen eine
Zulassung beantragt, aber nicht erteilt worden war, ein. Die beiden letzten Teilsummen
setzen sich aus den Zulassungen in den Verfahren gegen den Totalverweigerer Steffen
Loecke zusammen, der zunächst in Husum wegen 'Fahnenflucht' verurteilt worden war,
dann erneut seinen Dienst antreten sollte, und, da er dies nicht tat, vor dem Amtsgericht
Neumünster erneut angeklagt worden war. Jenes Amtsgericht hatte in Kenntnis der
vorhergehenden Zulassung von Beutner und Scheer durch das Amtsgericht Husum die
beiden wiederum als Verteidiger zugelassen und anschließend das Hauptverfahren nicht
eröffnet, da es sich um einen verfassungswidrigen Versuch der Doppelbestrafung, also
rechtlich um dieselbe Sache handelte. Über diese Wertung setzte sich das Amtsgericht
Braunschweig hinweg und erklärte, es habe sich hierbei um "zwei verschiedene
Verfahren an zwei verschiedenen Amtsgerichten an verschiedenen Orten" gehandelt, und
der zur Verhandlung stehende Stoff sei nur "ähnlich" gewesen.

Im übrigen erklärte Quade-Polley, ein "erhebliches Indiz" für das Vorliegen von
'geschäftsmäßiger Rechtsberatung' sei u.a. "die angegebene langjährige Beobachtung von
Strafprozessen", auf die die Betroffenen zur Untermauerung ihrer Sachkunde in ihren
Anträgen auf Zulassung als Verteidiger hingewiesen hatten. Die Richterin erklärte, zwar
seien die "Betroffenen besonders sachkundig", und insofern bestünden auch keine
wirklichen Bedenken, was den Schutz der seinerzeit angeklagten Totalverweigerer vor
'unzuverlässiger Rechtsberatung' betreffe. Es gehe jedoch um die grundsätzliche Frage,
wie dies in anderen Fällen aussehen könne. Warum die Zulassung als Verteidiger
seinerzeit erfolgte, sei der Richterin "nicht ersichtlich", eventuell hätten die jeweiligen
Gerichte nichts von den anderen erfolgten Zulassungen gewußt.

Dr. Helmut Kramer, der sich, selbst ehemaliger Richter am Oberlandesgericht
Braunschweig, in diesem Verfahren gem. § 138 Abs. 2 StPO ebenso wie seinerzeit die
Betroffenen als Verteidiger hat zulassen lassen, hatte sich nach seinem am 18.5.
gehaltenen Plädoyer selbst wegen Verstoßes gegen das RBerG angezeigt, da bei ihm
exakt die Voraussetzungen vorliegen, die zu dem Verfahren gegen Beutner und Scheer
geführt hatten. Weder am 18., noch am 20.5., auch nicht nach nochmaligem Hinweis der
Betroffenen auf diese widersprüchliche Situation, regte die Staatsanwalt einen Entzug der
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Zulassung an, noch entzog Quade-Polley diese von sich aus. Die Richterin erklärte
hierzu, schließlich sei Kramer früher Honorarprofessor in Bremen gewesen, und hätte
damals sowieso als Verteidiger auftreten dürfen. Sie ließ hingegen offen, was dies mit
der jetzigen zeitlichen Situation zu tun hatte, in der diese Voraussetzungen nicht mehr
gegeben sind. Beutner und Scheer erwägen, sowohl die Richterin Quade-Polley als auch
den Staatsanwalt Meyer-Ulex wegen dieses Verhaltens vor dem Hintergrund der
erfolgten Verurteilung ihrerseits wegen Rechtsbeugung anzuzeigen.

Im Anschluß an das Verfahren übergaben die Betroffenen 50 Selbstanzeigen von KDV-
Beraterlnnen aus der gesamten Bundesrepublik, die seit Jahren Beratung für
Kriegsdienstverweigerer in über 6.000 Fällen durchgeführt haben, an die
Staatsanwaltschaft. Diese Art der freien Rechtsberatung, die als selbstverständlich
angesehen wird und seit über 20 Jahren nicht mehr kriminalisiert wird, fällt sehr viel eher
unter das RBerG, da hier sowohl eine Beratung in deutlich höherem Umfang als auch
ohne Kontrolle der Sachkompetenz durch Gerichte stattfindet. Sollte die
Staatsanwaltschaft hier tatsächlich ermitteln, und nicht etwa weiterhin nur selektiv
politisch vorgehen, so werden innerhalb der nächsten Monate
Ordnungswidrigkeitenverfahren das gesamte Land überziehen. Die Totalverweigerer-
Initiative kündigte an, diese Selbstanzeigenaktion fortzusetzen und zum Zeitpunkt der
Entscheidung des Oberlandesgerichts Braunschweig weitere Anzeigen zur Übergabe an
die Staatsanwaltschaft parat zu haben.

(Presseerklärung der Totalverweigerer-Initiative Braunschweig)

Die TKDV-Initiative Braunschweig hat eine 50-seitige Dokumentation zu dem Verfahren
erstellt.
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Pressemitteilung 10/00:

Freispruch für Totalen
Kriegsdienstverweigerer am
Amtsgericht Hamburg-Harburg

Hamburg / Dresden / Frankfurt a.M., den 5.11.00.
Das Amtsgericht Hamburg-Harburg hat am Freitag, dem
03.11.00, den Totalen Kriegsdienstverweigerer Jan Reher
überraschend vom Vorwurf der 'Dienstflucht' vom Zivildienst (§
53 Zivildienstgesetz) aufgrund der in Art. 4 Abs. 1 des
Grundgesetzes (GG) garantierten Gewissensfreiheit
freigesprochen. In dem mit über 70 Zuschauerinnen überfüllten
Gerichtssaal hatte Reher zunächst in einer einstündigen
Prozesserklärung dargelegt, dass der Zivildienst "militärisch
genau so verplant ist wie der Dienst bei der Bundeswehr".
Schliesslich sei der Zivildienst auch nicht etwa ein in
'Friedenszeiten' sozialer Dienst, sondern vernichte im Gegenteil
soziale Strukturen. Daher führten die gleichen Gründe, die den
Hamburger zuvor zur Verweigerung des unmittelbaren
Waffendienstes bei der Bundeswehr bewegt hatten, auch zur
Verweigerung jeglichen Ersatzdienstes. Zur deutlichen
Verärgerung der Verteidigung - mit Jörg Eichler (Dresden) und
Detlev Beutner (Frankfurt a.M.) selbst zwei Totale
Kriegsdienstverweigerer - begann der Vorsitzende Richter Panzer
im Anschluss an die Erklärung Rehers eine Fragestunde, die, so
die Verteidiger, "an die dunkelsten Zeiten der
Gewissensinquisition in den KDV-Verfahren der 70'er oder an
die TKDV-Strafverfahren der 80'er und frühen 90'er Jahre"
erinnert habe. Staatsanwalt Dr. Winter erklärte in seinem
Plädoyer, dass die Wehrpflicht nun einmal "eine politische
Entscheidung" sei. Daher könne mensch zwar auch politisch
darüber diskutieren, aber solange sich eine Wehrpflicht-kritische
Position nicht durchgesetzt habe, müsse auf die Verweigerung
der Wehrpflicht mit Strafe reagiert werden. Winter beantragte
eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten, die zur Bewährung
ausgesetzt werden könne. Die Verteidiger entgegneten, dass die
in Art. 4 Abs. 1 GG garantierte Gewissensfreiheit nicht zu einer
leeren Worthülse verkommen dürfe. Wenn ein Angeklagter aus
Gewissensgründen einer Forderung des Staates auf
Wehrpflichterfüllung nicht nachkomme, so habe der Staat die
von ihm selbst postulierte Gewissensfreiheit zu achten und
entsprechend das Strafrecht zurückzustellen. Gerade weil die
Wehrpflicht ein politisches Instrument sei, gehe es vorliegend ja
auch nicht um die Frage, ob ein "unmoralisches" Handeln
kriminalisiert werden solle, sondern um die Frage, ob der Staat
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seine politischen Entscheidungen gegen das Gewissen der
Menschen mit dem Strafrecht durchzusetzen berechtigt ist. Die
Verteidigung beantragte daher Freispruch. Nach einer knapp
vierstündigen Verhandlung wurde ein Urteil verkündet, dass in
Zukunft sicherlich für eine erneute grundsätzliche Diskussion um
die Bestrafung Totaler Kriegsdienstverweigerer führen wird:
Reher wurde aufgrund der Gewissensfreiheit in Art. 4 Abs. 1 in
Verbindung mit der Würdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG
freigesprochen. Das Gericht folgte damit weitgehend dem Antrag
-und der Begründung der Verteidiger. Es handelt sich dabei um
den ersten auf dieser Grundlage basierenden Freispruch für einen
Totalverweigerer seit fast fünfzehn Jahren. Es wird damit
gerechnet, dass die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel einlegen
wird.

Für die Richtigkeit
i.A. Jörg Eichler

Aktenzeichen: 619 Ds 32/00 - AG Hamburg-Harburg
7303 Js 220/99 - StA Hamburg

Kontakte:

Jan Reher, Tel. 040 / 76 75 58 79;
Verteidiger Jörg Eichler, siehe Briefkopf;
Verteidiger Detlev Beutner, Tel. / Fax: 06198 / 57 76 26;
AG Hamburg-Harburg, Richter Panzer, Tel. 040 / 4 28 71 - 36
74;
Staatsanwalt Dr. Winter, Tel. (Zentrale) 040 / 428 43 - 0.

neue Anschrift:

Ohne Uns
Rundbrief zur Totalen Kriegsdienstverweigerung
c/o Jörg Eichler
Ludwigstrasse 6
01 097 Dresden
Tel./Fax:0351-8 0149 89
Email: j e519121 (Slrcs.urz.tu-dresden.de
WWW: http://www.ohne-uns.de

Bankverbindung:
Jörg Eichler
Kto.Nr. 236 326 903
BLZ: 860 100 90
Postbank Leipzig
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Bundestreffen der Totalen Kriegsdienstverweigerer in
Dresden - ein Bericht

{Email der TKDV-Initiative Dresden vom 3.9.2003; das Treffen fand Mitte Mai 03 statt; DFG-VK
Marburg)

Das Bundestreffen zur Totalverweigerung fand in Dresden statt und war mit zeitweise über 30
Teilnehmerinnen relativ gut besucht. Das jährlich stattfindende Treffen soll vor allem der
Vernetzung, dem Erfahrungs- und Gedankenaustausch von Totalverweigerern, solchen, die es
werden wollen, oder einfach an TKDV Interessierten, sowie der Diskussion von aktuellen
politischen Ereignissen und der Weiterentwicklung von Strategien dienen. Wie jedes Jahr fand eine
Reihe von Arbeitsgruppen statt, in denen über verschiedene Themenbereiche rund um die TKDV
informiert wurde. Als einer der wichtigsten Fragen stand - wie schon im vergangenen Jahr - eine
Entscheidung an, wie es mit der nunmehr seit etwa zwei Jahren nicht mehr erschienenen OHNE
UNS weitergehen soll, die diesmal aber einer recht befriedigenden Lösung zugeführt werden konnte.
Und weil's so schön war, wird das nächste BuTre gleich noch mal in Dresden stattfinden.

Das Treffen fand im AZ Conni, einer Herberge für diverse politische Projekte und einen
Kinderladen, statt. Da die Leute von der TKDV-Initiative Dresden als Ausrichter des BuTre's die
Organisatoren des Conni (an dieser Stelle noch einmal schönen Dank an Euch!) recht gut kennen
und leiden können und umgekehrt, hatte dies u.a. den Vorteil, daß wir für die Veranstaltungs- und
Übernachtungsräume nicht ganz soviel bezahlen mußten wie die Berliner im letzten Jahr für das
Haus am Wannsee (zugegeben: der See fehlte etwas), genaugenommen eigentlich gar nichts. Das
Haus verfügte über einen großen Saal, der sonst als Konzert- und Partyraum genutzt wird, mehrere
kleinere Räume für die AGen und als Schlafräume sowie eine recht große Außenanlage.
Dankenswerterweise hatten sich einige Menschen einer VoKü-Gruppe aus Dresden dazu
bereiterklärt, den zeitraubenden Job des Kochens zu übernehmen (auch an Euch noch mal ein großes
Dankeschön!), was den Teilnehmenden nicht nur etwas mehr Zeit für die inhaltliche Arbeit in den
Arbeitsgemeinschaften, sondern auch wahre Menüs bescherte. Schließlich gab es noch eine von drei
Leuten (Danke!) übernommene Kinderbetreuung, die einigen von uns die Teilnahme deutlich
erleichterte und ganz nebenbei mit teilweise neun Kindern zwischen null und acht Jahren eine recht
stattliche Nachwuchsgruppe anwesend war, die eine Menge Leben ins Spiel brachte...

Freitag

Der Freitag nachmittag war zunächst noch geprägt von Aufbau und anderen organisatorischen
Notwendigkeiten. Erfreulicherweise waren bis zum abend schon die meisten der angemeldeten
Teilnehmerinnen gekommen, so daß wir bereits am Freitag - nachdem die gesamte
Kinderrasselbande in die Betten verfrachtet worden war — relativ zahlreich mit der
Vorstellungsrunde beginnen konnten. Besonders von den Dresdnern mit großen Hallo begrüßt
wurden die an diesem Abend ebenfalls anwesenden "antimilitaristischen Alteisen" und DDR-
TKDVer des früheren "Freundeskreises Wehrdiensttotal Verweigerer Dresden", die quasi als
beobachtende Gäste gekommen waren, um zu erfahren, was Totalverweigerer heute so machen und
auf der - so die Selbstbezeichnung - "Rentnerbank" Platz nahmen. Die Berichte aus den Regionen
fielen leider auch diesmal recht karg aus. Hauptursache dafür dürfte wohl - neben der Tatsache, daß
das OHNE UNS seit nunmehr knapp zwei Jahren nicht mehr erschienen ist, was selbstverständlich
negative Auswirkungen auf die Struktur der Bewegung hat - vor allem sein, daß mittlerweile kaum
noch tatsächlich aktive Regionalgruppen existieren, die kontinuierlich zum Thema
Totalverweigerung arbeiten. Die Planung des Wochenendes und vor allem die spannende Frage,
welche AGen zeitgleich nebeneinander stattfinden können, ohne daß größere Teilnahmekonflikte
entstehen, ging diesmal - dank exzellenter Vorbereitung, aber auch der Tatsache, daß das
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